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Rückmeldung bitte bis spätestens 31.03.2026 

per E-Mail an: marktkommunikation-netz@swst.de  
 

unter Angabe des Betreffs: Meldung selbstverbrauchter Strommengen 
 

oder an:   Stadtwerke Steinfurt GmbH 

   Wiemelfeldstraße 48 

   48565 Steinfurt 
 

Die Meldung betrifft die Abnahmestelle: 
 

Name:   Telefon-
nummer: 

 

Straße 
Hausnr. 

 PLZ, Ort  

Zählpunkt-
bezeichnung 

 Marktlokation  

 

Wir versichern, dass  
 

1. wir an der Abnahmestelle nicht der einzige Letztverbraucher sind, der über diesen Zählpunkt 

Strom aus dem Netz der Stadtwerke Steinfurt GmbH bezieht. Der bezogene Strom wird von 

uns nicht vollständig selbst verbraucht, sondern zum Teil an unterlagerte Letztverbraucher 

(Dritte) weitergeleitet. 

2. die Ermittlung der letztverbrauchten Strommengen mittels mess- und eichrechtskonformen 

Messeinrichtungen erfolgt ist. 

3. die nachfolgend gemachte Angabe zur Menge des durch uns selbstverbrauchten Stroms im 

Jahr 2025 

4. korrekt ist 
 

 Menge: kWh/a _____________________________ 
 

5. die nachfolgend gemachten Angaben zur Menge des selbstverbrauchten Stroms im Jahr 2025 

von einem unterlagerten Letztverbraucher korrekt sind und wir von ihm zur Meldung der 

Strommenge bevollmächtigt und beauftragt sind (Eine entsprechende Vollmacht liegt bei.). 

Hier sind nur die unterlagerten Letztverbraucher mit einer Verbrauchsmenge von über 

1.000.000 kWh/a aufzuführen, die eine Begünstigung in Anspruch nehmen wollen. 
 

Name des unterlagerten Letztverbrauchers:  Selbstverbrauchte Strommenge (kWh)  

  

  

  

 

 Bei mehr als drei unterlagerten und privilegierten Letztverbrauchern bitten wir um 

 Mitteilung in einem gesonderten Dokument. 

6. die geltenden Regelungen im § 19 Abs. 2 S. 16 StromNEV i.V.m. §§ 62a und b sowie § 104 

Abs. 10 und 11 EEG beachtet worden sind. (Gegebenenfalls geschätzte weitergeleitete 

Mengen gemäß § 62b EEG müssen in einem gesonderten Dokument und einschließlich der 

Angaben nach § 62b Abs. 4 EEG mitgeteilt werden). 
 

 

 

 

Ort, Datum         Unterschrift / Stempel 
 

Die Datenschutzerklärung der Stadtwerke Steinfurt GmbH in der jeweils gültigen Fassung ist unter www.swst.de/Datenschutz abrufbar. 
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